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1.  Geltungsbereich 
 
1Diese Bekanntmachung gilt für Beamtinnen, Beamte sowie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Freistaates Bayern (Bedienstete). 2Für Richterinnen und Richter ist Satz 1 entsprechend anwendbar, soweit 
die richterliche Unabhängigkeit hiervon unberührt bleibt.


